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→ Öffentliche Bekanntmachungen  
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

der Stadtverwaltung Mainz zur Abwehr einer Gefahr 
durch Entschärfungsmaßnahmen einer Bombe am 

26.04.2024 
 
 

Aufgrund der §§ 1 und 13 Abs. 1 und 2 des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (POG) in der Fassung vom 
10.11.1993 (GVBl. 1993 S. 595), zuletzt geändert Artikel 
1 des Gesetzes vom 23.09.2020 (GVBl. S. 516), erlässt 
die Stadtverwaltung Mainz – Standes-, Rechts- und Ord-
nungsamt – folgende  
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

Im Bereich der Eugen-Salomon-Straße wurde am 
24.04.2024 eine Fliegerbombe aus dem  
2. Weltkrieg gefunden. Diese Bombe muss entschärft 
werden. Um die Entschärfung und Räumung des Spreng-
körpers zu ermöglichen, wird Folgendes angeordnet: 
 

I. 
 

Um den Fundort wird ein Räumungs- und Evakuierungs-
bereich festgelegt.  
Der Geltungsbereich des Verbots ist der anliegenden 
Karte (Anlage) zu entnehmen.  
Die Anlage ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. 

 
II. 
 

Für den unter I. bezeichneten Räumungs- und Evakuie-
rungsbereich gelten ab Freitag, 26.04.2024, 10:00 Uhr 
bis zur offiziellen Aufhebung folgende Anordnungen: 
 
1. Der Aufenthalt in allen baulichen Anlagen einschließ-
lich Gewerbebetrieben und öffentlichen Infrastrukturein-
richtungen, Straßen, Wegen, Grünanlagen und Plätzen, 
die innerhalb des Räumungs- und Evakuierungsberei-
ches liegen, ist untersagt. Der Räumungs- und Evakuie-
rungsbereich ist bis 10:00 Uhr zu verlassen. 
 
2. Ab dem 26.04.2024, 10:00 Uhr bis zur offiziellen Auf-
hebung des Sperrbereichs durch die Stadtverwaltung 
Mainz ist allen Personen mit Ausnahme der beteiligten 
Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes, der Polizei, 
den Kräften des Standes-, Rechts- und Ordnungsamtes, 
der Feuerwehr, der Rettungsdienste und anderer Unter-
stützungskräfte anderer Organisationen das Betreten, 
das Befahren sowie der Aufenthalt im Räumungs- und 
Evakuierungsbereich verboten. 
 

III. 

 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20.Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) geän-
dert worden ist, wird die sofortige Vollziehung dieser All-
gemeinverfügung im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
Diese Verfügung und ihre Begründung können bei der 
Stadtverwaltung Mainz, Rechts- und Ordnungsamt, Kai-
serstr. 3-5 (Kreyßig-Flügel) im Zimmer 212 während der 
üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
 
Diese Verfügung gilt an dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tage als bekannt gegeben  
(§ 1 LVwVfG i.V.m. § 41 Abs. 3 u. 4 VwVfG). 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Wi-
derspruch bei der Stadtverwaltung Mainz erhoben wer-
den.  
 
Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus, Große 
Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 Mainz und am 
Stadthaus – Lauteren-Flügel, Kaiserstraße 3-5, 55116 
Mainz.  
 
Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg er-
hoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung. 
 
Der Widerspruch kann durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur erhoben werden. Die E-Mail-Ad-
resse lautet: stv-mainz@poststelle.rlp.de 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sende-
variante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lau-
tet: info@stv-mainz.de-mail.de 
 
Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird empfoh-
len, den Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch erho-
ben wird, unter Angabe des Aktenzeichens zu benennen.  
 
 
Mainz, den 25.04.2024 
 
 
 
Jörg Burkard 
stv. Abteilungsleiter  
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